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 WST1-UG-87 Dipl.-Ing. Daniela Jäger 45547 16. März 2026 
 
Betrifft 

Energiepark Bruck/Leitha GmbH, „Windpark RAP“, Fachbereich Agrartechnik 
 
 

A 
 
Zeitaufwand:   3/2 Stunden 
 

B 
 

Stellungnahme 
Agrartechnik/Boden 

 
1. Auftrag 

Die Abteilung WST1 Anlagenrecht übermittelt mit Schreiben vom 06.02.2026 Unterlagen 

zum per Bescheid WST1-UG-87/032 vom 29. April 2025 genehmigten „Windpark RAP“ für 

den nunmehr nach § 18b UVP-G 2000 Änderungen zur Genehmigung beantragt wurden. 

Die Änderungen waren bereits weitgehend Gegenstand des Ersuchens um Rechtsaus-

kunft vom 10. Oktober 2025, welche mittels Stellungnahme vom 28. November 2025 beur-

teilt wurden. 

 

Es ergeht mit dem Schreiben vom 06.02.2026 das Ersuchen um Stellungnahme, ob  

a) der nunmehr gestellte Antrag weitgehend dieselben Änderungen wie das zitierte 

Ersuchen vom 10. Oktober 2025 zum Inhalt hat. 

b) bejahendenfalls, die von Ihnen dazu bereits erstatteten Gutachten vollinhaltlich im 

Gegenstand aufrechterhalten werden können. 
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c) verneinendenfalls, wie das aktuelle Änderungsbegehren betreffend seine Auswir-

kungen auf die betrachtete Umwelt und die Einhaltung einschlägiger Genehmi-

gungsvoraussetzungen in fachlicher Hinsicht beurteilt wird. 

d) Im Falle positiver fachlicher Beurteilung, andere und allenfalls welche anderen Ne-

benbestimmungen (Auflagen und Fristen) im Vergleich zum bestehenden Wind-

parkkonsens vom 29. April 2025 zusätzlich oder anstatt alter Vorschreibungen vor-

gegeben werden müssen.  

 
2. Befund und Stellungnahme 

Für die gegenständliche Stellungnahme wurden insbesondere die folgenden Dokumente 

herangezogen 

 

− 004-b01_01_Vorhabensbeschreibung Beschreibung der Vorhabensänderungen 

(vom 29.01.2026) 

− 108-d01_01_rap_aend_umweltausw. Beschreibung der Auswirkungen auf die Um-

welt (vom 19.01.2026) 

 

und mit den im Oktober übermittelten Unterlagen verglichen. 

 
Es wird festgestellt, dass der nunmehr gestellte Antrag weitgehend dieselben Änderungen 

wie das zitierte Ersuchen vom 10. Oktober 2025 zum Inhalt hat und die bereits erstatte-

ten Gutachten vollinhaltlich aufrecht bleiben. 

 
 
 

 

Dipl.-Ing. J ä g e r 

Amtssachverständige für Agrartechnik 
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